
GEMEINDE VOGELSBERG
- Der Bnrgermeistcr -

LANDKREIS SÖMMERDA / THÜRINGEN

Vt-ni :ikuu^guStaa-di.tf[ GumnK.'.Vipp.idi • ! ir.nn'i >ii^c (' • ^^l^d—dlLiilapjuJ

Thüringer Ministerium ftir Inneres Lind

Kommunhics

Steigerstmßc 24

99096 Erfun

über

posteingang LRA 10^^^
"p^sts^telle en^ooo.-.

Ifd. Nr/.0000003,
DMS-SSID:

Thüringer Undesvcn.vrtItuni^UTLt

Rcfenu 240

Jorgc-Scmprun-Ptat7 4

99423 Weimar

^ i

LRA 10.06.202
itStelle em^fkSOOOtlF
!fd.Nr.:QoooOCB2

OMSSSID:

Ihre Nachricht, Dir /fidn.'n. l'It'LT /Ciciu'ti: D.u um'

0».0('i,2022

Antrag auf AusgUederung der Gemeinde Vogelsberg uns der Venvaltungsgcmeinschaft

Gramme-Vippach sowie auf Enveitemng der Venvaltungsgemeinschaft KÖlleda um die

Gemeinde Vogelsberg

Anlagei l Band

Sehr geehrte Dnmen und IIerreii,

hiermit bc.intnigt die Gemeinde Vogelsberg auf Grunt.ll.igc des Bcächlusses cicr Gemülndc

Vogclsbcrg \r. 01/21/2022 vom 19. M^i 2022

i, die Ausgliedenmg der Gcmeüide \rogelsl'>efg ;ius der t.lcr \'ei'\\';Un.mgsgcmemscSTaft Grammc-

Vippach und

2. ciic' i.'lnvekcrung Ucf V'c>t''.vrt!tungsgemeinsclmfE KöUedii um die Gemeinclc \'ogetsberg

möglichst '/um l, j;mu;u' 2023, lutfsweisc zum !, Jrtm.nu- 2024,
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Diesem Antrag ist cUe mit dem Antmg im Zusnmn'ienhnng stehende Vetfahretisiikte als Anlage

beigefügt, die ebenfalls die Begründung für die beanrrngEe Ausgliederung enthiilt.

Mit freundlichen Grüßen
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Begründung der Gemeinde Vogelsberg zum Antrag aus der VG Gramme-Vippach zum
01.01.2023 auszutreten und der VG Kölleda beizutreten

Aligemejnes
Die Gemeinde Vogelsberg beantragt den Wechsel von der VG Gramme-Vippach zur

benachbarten VG KöHeda zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aile Kommunen liegen Im

Landkreis Sömmerda.

Die Gemeinde Vogeisberg (700 Einwohner) gehört seit dem 31.12.2019 der zu diesem

Zeitpunkt neu gegründeten VG Gramme-Vippach an. Diese VG entstand nach dem
Zusammenschluss der vormaligen Verwaitungsgemeinschaften „An der Marke" und

„Gramme-Aue".

Die VG Gramme-Vippach hat 9.120 Einwohner. Die für das Jahr 2035 vorausberechnete

EJnwohnerzahI der VG Gramme-VJppach in der derzeitigen Struktur beträgt insgesamt 8.450

Einwohner. Die benachbarte VG Kölleda hat 4.029 Einwohner. Die für das Jahr 2035

vorausberechnete Einwohnerzahf der VG Kölieda beträgt In der derzeitigen Struktur

insgesamt 3.740 Einwohner.

Nach den Ergebnissen der l. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung (l. GemBv) wird die
Einwohnerzahl der Gemeinde Vogelsberg bis 2035 konstant bei 700 Einwohner bleiben. Bei

einem Wechsel der Gemeinde von der VG Gramme-Vippach zur VG KÖHeda würden sich für

2035 daher folgende Einwohnerzahlen ergeben;

• VG Gramme-Vippach 7.750 Einwohner

• VG Kölleda; 4.440 Einwohner



Verflechtunfisbe_zjehunfien
Die- Gemeinde Vogelsberg und die VG KÖlleda sind einander benachbart und weisen

untereinander infrastrukturetle, traditionelle und naturräumiiche Veri'lechtungsbeziehungen

auf. Diese Verfiechtungsbeziehungen sind deutlich enger a!s zur jetzigen VG Gramme-Vippach,

Durch die räumliche Erweiterung ist für die Einwohner von Vogefsberg das territoriale

Zusammengehörigkeitsgefühl verloren gegangen. Ein ursprünglich in Schfoßvippach geplantes

Bürgerbüro/ ist nicht eingerichtet worden. Die meisten Bürgerangelegenheiten und Anfragen
werden nun in Großrudestedt bearbeitet. Mit öffentlichen Verkehrsmittein ist Großrudestedt

(12Km} für unsere Einwohner nicht zu erreichen. Auch für die Nutzung anderer Verkehrsmittel

(Rad/ Bus oder Bahn) besteht Straßennetzseitig keine Alternative.

Im Grundzentrum Köileda (5Km) dagegen/ können unsere Einwohner vielfältige Dinge

erledigen (Arztbesuche, Apotheke, Einkäufe wie Lebensmittel, landwaren usw.)

Ein wesentlicher Aspekt, der die zunehmende Verflechtung mit dem Gebiet KöHeda

beschreibt/ ist die steigende Anzahl von Einwohnern aus Vogelsberg, die im Gewerbegebiet

SÖmmerda/Kölieda neu geschaffene, interessante und moderne Arbeitsplätze nutzen.

Von den Schülern unserer Gemeinde, die eine weiterführende Schulform nutzen, wird

vorrangig das Staattiche.Gymnasium „Prof. Fritz Hofmann"in Kölleda besucht. Die sich hieraus

ergebenden Möglichkeiten der gemeinsamen Sport- und Freizeitgestaltung (Freibad; Sport,

Discos etc.). verbinden die Kinder/Jugendlichen aus unseren Dörfern und Städten miteinander.

Es gibt enge Kontakte zu den Vereinen in der VG Költeda u.a. zu den Schützenvereinen Groß-

und Kleinneuhausen zu den Sportvereinen sowie zum Faschingsverein in Kölleda. Einwohner
aus Vogelsberg sind in Köiieda aktiv und umgekehrt.

In Kötleda gibt es für die Betreuung und Unterbringung von pftegebedürftigen Personen zwei

Altenpfiegeheime. Diese werden von den Senioren in unserer Gemeinde vorrangig genutzt.

Der kurze Weg für die Angehörigen zu den Einrichtungen ist ein wichtiger Grund dafür.

Die Gemeinde Vogelsberg liegt in einem vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiet. Der
ortsansässige Agrarbetrieb war bei der Weiterentwicklung der Gemeinde stets ein wichtiger

Partner.

Als Belspiet hierfür sei die Schaffung elnes Fernwärmenetzes für ca. 120 Wohngebäude,

Kindergarten, Schüfe und andere kommunale Einrichtungen genannt. Der ursprünglich in
Vogefsberg ansässige Betrieb firmierte mit einem Agrarbetrieb in KÖlleda. Die Gemeinden

Vogelsberg, Klein- und Großneuhausen/ sowie Kölleda einschließlich Battgendorf, BeichlJngen

und Altenbelchlingen haben für viele Belange/ die sich aus der landwirtschaftlichen

Produktion in ihrem Territorium ergeben, einen gemeinsamen Ansprechpartner.

Die Gemeinde Vogetsberg und die Gemeinden der VG Költeda sind Mitglieder im

Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach sowie im

Trinkwasserzweckverband Thüringer Becken.



Verbesserung der Leistungs- und Verwaltungskraft

Mit dem Beitritt der Gemeinde Vogelsberg zur VG Kölleda wird eine Verwaitungsstruktur

geschaffen, die die beteiligten Gemeinden in die Lage versetzt, die Verwaltung effizienter zu

strukturieren/ die vorhandenen Potenziale zu nutzen, zu bündeln und an die Anforderungen

der demogra-fischen Entwicklung anzupassen. Da die Stadt KÖlleda als Grundzentrum über

eine Zweckverejnbarung und gegen Kostenerstattung einen großen Teil der

Verwaltungsarbeit für die VG Kölleda .übernimmt/ wird auch die Stadt Kölieda durch die

Strukturänderung gestärkt. Die VG Gramme-Vippach wird auch nach dem Austritt der

Gemeinde Vogelsberg mit ca. 8.400 Einwohnern ausreichend leistungsstark sein.

Die Gemeinde Vogelsberg erhofft sich mehr kompetente und fachliche Unterstützung bei der

regionalen Weiterentwicklung unserer Gemeinde zur Stärkung des ländlichen Raumes. Die im

Vorfeld des Zusammenschlusses der Verwaltungsgemeinschaften An der Marke und Gramme-

Aue geplante KAG zur Durchsetzung dieser Ziele wurde leider nicht weiterverfolgt Nicht

zuletzt durch die Randlage der Gemeinde in der VG Gramme-VJppach, weiche wir auch in der

VG KÖIIeda einnehmen würden, versprechen wir uns doch eine für unsere Gemeinde positive

interkommuna! bessere Zusammenarbeit.

Obwohl die Verwaltung der Kita durch das jetzige Amt afs gut eingeschätzt wird/ ist geplant

hier neue Wege zu gehen und über eine Verwaitungsvereinbarung mit der VG Kölleda die
angespannte Arbeitskräftesituation, sowie die Verpflegung und die Kitakosten zu

harmonisieren.

ZeitpunkLder Neuglfederyng
Die Amtszeit d&s Gemeinschaftsvorsitzenden der VG «ölleda endet zum 31.12.2023. Die
Gemeinde Vogelsberg soUte die Möglichkeit haben über den nächsten Gemeinschaftsvorsitz

mit zu bestimmen. Daher ist ein In-Kraft-Treten der Neugliederung zum 01.01.2023

notwendig.

Prinzip der Freiwlifigkeit '

Zwar räumen die Leitlinlen der Bildung von Einheits- und Landgemeinden den,Vorrang ein.

Zugleich wird aber dem Prinzip der Freiwilllgkeit bei der erforderlichen Stärkung der
Strukturen eine hohe Bedeutung eingeräumt. Die Möglichkeit der Bildung, Änderung oder

Erweiterung einer Verwaltungsgemeinschaft ist in § 46 Abs. l ThürKO weiterhin vorgesehen

und durch die Leitlinien nicht ausgeschlossen worden. Soweit eine solche Strukturänderung
der Verbesserung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Gemeinden dient und ihr keine

Gründe des öffentiichen Wohls entgegenstehen/ ist sie weiterhin möglich und kann von den

Gemeinden beantragt werden, solange die flächendeckende Gemeindegebietsreform noch

nicht_abgesch!ossen ist (Gesetzesbegründung zum 2, ThürGNGG 2019, S.77).
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